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L22003 Landesbedienstete Niederösterreich

10/07 Verwaltungsgerichtshof

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §56;

DPL NÖ 1972 §75 Abs2 idF 2200-7;

VwGG §42 Abs2 Z1;

Rechtssatz

Eine nach § 75 Abs. 2 Satz 2 NÖ DPL 1972 ergehende Au<orderung der Dienstbehörde, mit der die Räumung einer

Dienstwohnung verlangt wird, hat schon deshalb als Bescheid zu ergehen, weil ihr die Beendigung des ö<entlich-

rechtlichen Dienstleistungsverhältnisses (aus einem der drei im Gesetz genannten Tatbestände) zu Grunde liegt; die

Räumungsau<orderung übernimmt damit die Funktion des contrarius actus zur seinerzeitigen bescheidförmigen

Überlassung (Zuweisung). Welcher der drei Beendigungsgründe nach Au<assung der Dienstbehörde zutri<t, hat diese

in der Begründung des die Räumungsau<orderung aussprechenden Bescheides näher zu begründen. Für die vom

Gesetz intendierte Bescheidform der Räumungsaufforderung spricht auch § 75 Abs. 2 3. Satz NÖ DPL 1972.

Schlagworte

Anspruch auf bescheidmäßige Erledigung und auf Zustellung, Recht der Behörde zur Bescheiderlassung konstitutive

Bescheide Besondere Rechtsgebiete
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